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Darf ein Z-MVZ mehr  
als einen Vorbereitungs-
assistenten ausbilden?

Recht aktuell: RA Thomas Bischoff mit Überlegungen  
zu einer  gerichtlich noch nicht geklärten Frage aus der Praxis

Die Kassenzahnärztlichen Vereini
gungen (KZVen) gehen derzeit da
von aus, dass einem Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ) nur 
ein in Vollzeit beschäftigter Vorbe
reitungsassistent zugeordnet wer
den darf. Begründet wird dies da
mit, dass es im MVZ einen ärztli
chen Leiter gibt, und dieser könne 
nur die Ausbildung eines Zahnarz
tes oder einer Zahnärztin sicher
stellen. Danach kommt es nicht da
rauf an, ob im MVZ neben dem 
ärztlichen Leiter noch weitere Per
sonen als angestellte Zahnärzte ar
beiten.

Allein im Bereich der KZV Nord
rhein hat sich – seit der Einführung 
von fachgleichen MVZ seit dem 1. 
August 2015 – die Anzahl der MVZ 
von fünf auf mehr als 40 bis Febru
ar 2017 erhöht. Zudem hat – wohl 
auch wegen der extrem steigenden 
Anzahl von Zahnärztinnen – die 
Zahl der angestellten Zahnärzte 
und Zahnärztinnen in den vergan
genen Jahren stark zugenommen. 
Viele von diesen arbeiten mittler
weile in einem MVZ, da dieses – 
nach gesetzgeberischer Intention 
ohne Beschränkung bei der Anzahl 
der Angestellten – die Behandlung 
auch durch angestellte Zahnärzte 
erbringen soll. Volkswirtschaftlich 
dürfte es daher sinnvoll sein, die 
Genehmigung zur Ausbildung von 
Vorbereitungsassistenten auch 
dann zu erteilen, wenn diese von 
angestellten Zahnärzten des MVZ 
ausgebildet würden.

Die Anzahl von Zahnärzten, die 
ihre Praxis in ein MVZ umzuwan
deln wünschen, ist nach wie vor 
sehr groß. Daher besteht bei einer 
Beschränkung wie oben die Ge
fahr, dass an den Universitäten teu
er ausgebildete Zahnärzte nach Ab
schluss ihres Studiums schwerer 
eine Stelle finden, in der sie sich als 

Vorbereitungsassistenten weiter 
ausbilden lassen können.
Der aktuelle Fall: Ein seit 2011 zu
gelassenes MVZ beschäftigt neben 
dem ärztlichen Leiter zurzeit sechs 
von der KZV genehmigte angestell
te Zahnärzte und Zahnärztinnen. 
Darüber hinaus wurde dem MVZ 
ein Vorbereitungsassistent geneh
migt. Das MVZ beantragte, ihm ei
nen weiteren Vorbereitungsassis
tenten zu genehmigen. Dies lehnte 
die zuständige KZV mit der Begrün
dung ab, dass der ärztliche Leiter 
nur einen Vorbereitungsassisten
ten ausbilden könne.
Was sagen Gesetz und Gerichte: 
Gemäß Paragraf 32 Absatz 2 Satz 1 
ZahnärzteZulassungsverordnung 
(ZV) bedarf die Genehmigung 
eines Assistenten zur Ableistung 
der in Paragraf 3 Absatz 2 Buchst. 
b) ZahnärzteZV vorgeschriebenen 
Vorbereitungszeit der Genehmi
gung der zuständigen KZV. Aus 
dem Wortlaut des Paragrafen 32 
Absatz 2 ZahnärzteZV kann nicht 
geschlossen werden, ob ein in eige
ner Praxis niedergelassener Zahn
arzt oder ein MVZ nur einen oder 
auch mehrere Vorbereitungsas
sistenten beschäftigen kann (ver
gleiche Schallen, Zulassungsver
ordnung, 8. Auflage, Paragraf 32 Rn. 
59). Richtigerweise lässt der Wort
laut der Vorschrift auch die Be
schäftigung von mehreren Vorbe
reitungsassistenten zu. Das wird in 
der Praxis bereits gehandhabt, 
wenn zum Beispiel zwei Vorberei
tungsassistenten in Teilzeit arbei
ten (Hessisches Landessozialge
richt, Urteil vom 15 April 1999, Az.: 
K 7 KA 1234/98 ER).

Das Landessozialgericht (LSG) 
NordrheinWestfalen hat in seiner 
Entscheidung vom 10. Mai 2006 
(Az.: L 11 Ka 68/05) ausgeführt, 
dass es einen Missbrauch bei der 

Beschäftigung mehrerer Vorberei
tungsassistenten dann sieht, wenn 
ein Zahnarzt seiner Ausbildungs
verpflichtung hinsichtlich der Vor
bereitungsassistenten nicht nach
kommen kann. Es geht offensicht
lich davon aus, dass ein Zahnarzt 
aus Zeitgründen nur einen Vor
bereitungsassistenten ausbilden 
kann. Dem Argument kann man 
sich sicherlich nicht verwehren. In 
der genannten Entscheidung han
delte es sich aber um eine Einzel
praxis und nicht um ein MVZ.

Im Gesetz ist ebenfalls nicht ge
regelt, dass die Ausbildung nur 
durch den zahnärztlichen Leiter 
eines MVZ erbracht werden kann. 
Soweit ersichtlich, ist die Frage, ob 
in einem MVZ mehrere Vorberei
tungsassistenten ausgebildet wer
den können, bisher von keinem Ge
richt entschieden worden. 
Unterschiede zwischen Einzelpra-
xis und MVZ: Zwischen einer Zahn
arztpraxis im herkömmlichen Sin
ne und einem MVZ bestehen er
hebliche Unterschiede. Ein MVZ ist 
darauf ausgerichtet, die Patienten 
durch angestellte Zahnärzte zu be
handeln, deren Zahl vom Gesetz 
nicht beschränkt wurde. Dabei ist 
durch die Genehmigung der ange
stellten Zahnärzte sichergestellt, 
dass diese zulassungsfähig im 
Sinne der vertragszahnärztlichen 
Versorgung sind, das heißt, dass sie 
auch eine eigene Zahnarztpraxis 
führen könnten. 

Da es im MVZ schon per gesetz
licher Definition in Paragraf 95 
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB V) eine Mehrzahl angestellter 
Zahnärzte gibt, wäre es ohne Wei
teres möglich, jedem der angestell
ten Zahnärzte einen Vorbereitungs
assistenten zu Ausbildungszwe
cken zuzuordnen. Sinn und Zweck 
der Regelung des Paragrafen 32 Ab
satz 2 ZahnärzteZV ist es, die qua
lifizierte Überwachung und Anlei
tung des Vorbereitungsassistenten 
durch den Ausbilder sicherzustel
len. Selbstverständlich ließen sich 
die Vorbereitungsassistenten von 
den jeweiligen angestellten Zahn
ärzten eines MVZ anweisen und 
kontrollieren, sodass der Sinn des 
Paragrafen 32 Absatz 2 Satz 1 Zahn
ärzteZV erfüllt werden kann. Da
mit wäre aber – und das ist ent
scheidend – die Gewährleistung 
des Ausbildungszwecks sicherge
stellt! 

Auch in vielen anderen Ausbil
dungsbereichen verhält es sich so: 
Wer zum Beispiel einen Auszubil
denden ausbildet, kann dies auch 
als Angestellter einer Firma tun. Er 
braucht im Regelfall die Befähi
gung zur Ausbildung durch die In
dustrie und Handelskammer. Die
sem Fall vergleichbar ist es, wenn 
in einem MVZ die Ausbildung von 
einem dort angestellten Zahnarzt 

vorgenommen wird, der nach Ab
leistung seiner Vorbereitungszeit 
selbst zulassungsfähig ist.

Legt man also Paragraf 32 Zahn
ärzteZV nach seinem Sinn und 
Zweck aus, so ist die Anleitung und 
Beaufsichtigung eines Vorberei
tungsassistenten auch durch einen 
angestellten Zahnarzt, der zulas
sungsfähig ist und die vertrags
zahnärztlichen Vorschriften bei 
seiner Tätigkeit ohnehin berück
sichtigen muss, in gleicher Weise 
gegeben, wie wenn ein selbststän
diger Zahnarzt die Ausbildung vor
nimmt. 

Zusätzlich steht dem angestell
ten Zahnarzt als Ausbilder der 
zahnärztliche Leiter des MVZ als 
Kontrollinstanz im vertragszahn
ärztlichen Bereich vor. Auch der 
zahnärztliche Leiter muss für die 
Einhaltung einer ordnungsge
mäßen Ausbildung neben dem an
gestellten Ausbilder Sorge tragen.

Bei ärztlichen MVZ ist es zudem 
anerkannt, dass die Weiterbildung 
eines Weiterbildungsassistenten 
nicht von dem MVZ, sondern von 
dem Arzt vorgenommen wird, der 
als angestellter Arzt im MVZ über 
die Weiterbildungsbefähigung ver
fügt. Der im Wesentlichen gleiche 
Wortlaut von Paragraf 32 Absatz 2 
ÄrzteZV und Paragraf 32 Absatz 2 
ZahnärzteZV gebietet, ärztliche 
und zahnärztliche MVZ gleich zu 
behandeln. Die unterschiedliche 
Behandlung eines im Wesentli
chen gleichen Sachverhalts ver
letzt Artikel 3 des Grundgesetzes.

Nach Sinn und Zweck des Para
grafen 32 ZahnärzteZV geht es bei 
der Genehmigung um die Weiter
bildung des approbierten Zahn
arztes. Es steht nirgends geschrie
ben, dass diese Weiterbildung von 
einem ärztlichen Leiter vorgenom
men werden muss. Es geht viel
mehr darum, die hohe Qualität der 
Weiterbildung sicherzustellen. Das 
ist  auch der Fall, wenn die Ausbil
dung des Vorbereitungsassistenten 
von einem angestellten, zulas
sungsfähigen Zahnarzt vorgenom
men wird, der seinerseits unter der 
Aufsicht des zahnärztlichen Leiters 
des MVZ steht. 
Ausblick: Die MVZ werden auch in 
Zukunft nicht die einzige Rechts
form zur Erbringung der vertrags
zahnärztlichen Leistungen sein. 
Die Anzahl der MVZ wird aber 
 weiterhin zunehmen. Freiberuf
liche Einzelpraxen und Berufsaus
übungsgemeinschaften werden 
daneben bestehen bleiben. Da in 
den MVZ aber immer mehr Zahn
ärzte als Angestellte die Behand
lung von Patienten erbringen, wä
re es eine Vergeudung von Ressour
cen, wenn man dieses Potenzial 
nicht zur Ausbildung der Vorberei
tungsassistenten nutzen würde. Si
cherlich bleibt abzuwarten, ob die 
Zulassungsausschüsse ihre Auffas
sung ändern, ansonsten werden 
die Gerichte in absehbarer Zeit die 
Frage zu entscheiden haben.
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397.000
Einschließlich der zahnärztlichen Praxisinhaber belief sich die Zahl 
der entgeltlich tätigen Personen in den Zahnarztpraxen im Jahre 2014 
auf rund 297.000. Darüber hinaus hängen knapp 100.000 weitere Ar
beitsplätze direkt von den Zahnarztpraxen ab (Arbeitsplätze in ge
werblichen Laboren, Dentalhandel, Dentalindustrie und zahnärzt
lichen Körperschaften). Zusammen ergeben sich daraus ca. 397.000 
Arbeitsplätze in Deutschland. Sowohl hinsichtlich der Beschäftigten
zahl als auch des Umsatzvolumens sind Zahnarztpraxen damit ein 
nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. 
 Quelle: Jahrbuch 2016 der KZBV
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